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 Veröffentlicht am 25.04.1995

Norm

StGB §83

StGB §105 E

StGB §201 Abs2

StGB §202

StGB §203

Rechtssatz

Aus Sexualakte gerichtete Nötigungen sind in den §§ 201  StGB abschließend und unter Ausschluß des allgemeinen

Tatbestandes der Nötigung nach § 105 Abs 1 StGB geregelt. Auch der von §§ 201, 202 StGB verdrängte Tatbestand der

(leichten) Körperverletzung nach § 83 StGB lebt durch den Wegfall des Antrages der Verletzten nicht wieder auf.
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